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(54) NOTSIGNALVORRICHTUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Notsig-
nalvorrichtung (1) zum Ausgeben eines optischen Sig-
nals und/oder akustischen Signals mit:
- mindestens einem, vorzugsweise zwei, optischen Sig-
nal geber(n) (5, 6, 7, 8) und/oder mindestens einem, vor-
zugsweise zwei, akustischen Signal geber(n),

- Fixiermitteln zum Fixieren der Notsignalvorrichtung (1)
an einem Träger,
- einer Auslöseeinrichtung zum Auslösen der Ausgabe
des optischen Signal s und/oder akustischen Signals,
- einer Abschalteinrichtung zum Abschalten der Ausgabe
des optischen Signals und/oder akustischen Signals.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Notsig-
nalvorrichtung zum Ausgeben eines optischen Signals
und/oder akustischen Signals gemäß Patentanspruch 1.
[0002] Zur Abwehr einer zunehmenden Zahl von An-
griffen auf Personen sind beispielsweise Pfeffersprays
oder Elektroschocker bekannt, die in der Anwendung ins-
besondere auch wegen der persönlichen Verletzungs-
gefahr oder auch wegen Zulässigkeitsproblemen erheb-
liche Nachteile aufweisen.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Vorrichtung zur wirksamen Abwehr von Angrif-
fen anzugeben.
[0004] Diese Aufgabe wird mit einer Notsignalvorrich-
tung gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
[0005] Grundidee der vorliegenden Erfindung ist es
dabei, eine Notsignalvorrichtung zum Ausgeben von op-
tischen und/oder akustischen Signalen anzugeben, die
an einem Träger (Gegenstand oder menschlicher Kör-
per) fixierbar ist und mittels der ein optisches und/oder
akustisches Signal ausgelöst und wieder abgeschaltet
werden kann. Somit wird die Gefahr einer persönlichen
Verletzung des Trägers der Notsignalvorrichtung erheb-
lich reduziert und die Anwendung der Notsignalvorrich-
tung deutlich vereinfacht.
[0006] Die Notsignalvorrichtung weist gemäß An-
spruch 1

- eine Auslöseeinrichtung zum Auslösen der Ausgabe
des optischen Signals und/oder akustischen Signals
beziehungsweise zum Auslösen eines entsprechen-
den Schal tzustandes, bei welchem die Ausgabe des
optischen Signals und/oder akustischen Signals er-
folgt und

- eine Abschalteinrichtung zum Abschalten der Aus-
gabe des optischen Signals und/oder akustischen
Signals beziehungsweise zum Auslösen eines ent-
sprechenden Schal tzustandes, bei welchem die
Ausgabe des optischen Signals und/oder akusti-
schen Signals abgestellt wird.

[0007] Die Steuerung und/oder Regelung der Schalt-
zustände erfolgt bevorzugt durch eine elektronische
Steuerungseinrichtung, wobei im Falle nachfolgend be-
schriebener autarker Merkmale auch entsprechend
mehrere autarke Steuerungseinrichtungen vorgesehen
sein können.
[0008] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung weist die Notsignalvorrichtung eine, ins-
besondere annähernd rotationssymmetrisch und/oder
spiegelsymmetrische, Stabform mit einem frontseitigen
Kopf und einem rückseitigen Kopf sowie einem zwischen
dem frontseitigen Kopf und dem rückseitigen Kopf ange-
ordneten Gehäusekörper auf. Die Stabform hat den Vor-
teil, dass die Notsignalvorrichtung gut in der Hand liegt
und somit einfach handhabbar ist. In dem frontseitigen
Kopf und/oder dem rückseitigen Kopf sind insbesondere

Schallköpfe beziehungsweise Schallgeber und/oder
Leuchtmittel anordenbar. Diese sind insbesondere je-
weils unabhängig voneinander betreibbar, so dass selbst
bei Beschädigung eines von zwei Schallköpfen oder ei-
nes von zwei oder mehreren Leuchtmittel n eine Funktion
der Notsignalvorrichtung gewährleistet bleibt. Bevorzugt
ist der frontseitige Kopf autark mit einem Energiespeicher
verbunden und betreibbar. Das Gleiche gilt für den rück-
seitigen Kopf und darin angeordnete Mittel zum Ausge-
ben optischer und/oder akustischer Signale. Der, vor-
zugsweise aufladbare, Energiespeicher ist bevorzugt in
dem Gehäusekörper angeordnet, wobei im Falle einer
autarken Ausgestaltung der frontseitigen und rückseiti-
gen Köpfe jeweils ein separater, autarker Energiespei-
cher sowie entsprechende Steuerungseinrichtungen
dem jeweiligen Kopf zugeordnet sind.
[0009] In einer weiteren, vorteilhaften Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung weist die Auslöseeinrichtung
einen ersten Auslöser und/oder einen zweiten Auslöser
auf. Bevorzugt ist eine Ausführung mit zwei, insbeson-
dere an unterschiedlichen Stellen der Notsignalvorrich-
tung angeordneten, Auslösern. Dabei kann die Notsig-
nalvorrichtung insbesondere so ausgebildet sein, dass
durch Betätigung eines der beiden Auslöser die Ausgabe
der optischen und/oder akustischen Signale erfolgt. Al-
ternativ erfolgt eine Ausgabe der optischen und/oder
akustischen Signale erst nach Betätigung bei der Auslö-
ser. Hierdurch wird sichergestellt, dass die optischen
und/oder akustischen Signale nicht versehentlich aus-
gegeben werden. Gemäß einer besonders bevorzugten
Ausführungsform sind die vorbeschriebenen Ausfüh-
rungsformen durch den Träger der Notsignalvorrichtung
einstellbar, so dass der Träger wählen kann, ob die Si-
gnale bereits durch Betätigung eines Auslösers oder erst
durch Betätigung beider Auslöser ausgegeben werden.
Ein weiterer, erfindungsgemäß denkbarer Betriebsmo-
dus wäre die Zuordnung eines der bei den Auslöser zu
den optischen Signalen und die Zuordnung des anderen
Auslösers zu den akustischen Signalen, so dass der Trä-
ger der Notsignalvorrichtung durch Betätigung des ent-
sprechenden Auslösers zwischen optischen und akusti-
schen Signalen wählen kann.
[0010] Der erste Auslöser kann insbesondere eine
durch Druck betätigbare Druckfläche aufweisen. Der
zweite Auslöser kann insbesondere durch Zug an dem
Fixiermittel betätigbar sein.
[0011] Die Abschalteinrichtung weist gemäß einer wei-
teren, vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ei-
nen ersten Abschalter und/oder einen zweiten Abschal-
ter auf. Bevorzugt ist eine Ausführungsform, bei der die
Abschalteinrichtung mindestens zwei Abschalter auf-
weist. Einer oder mehrere der Abschalter können gleich-
zeitig die oben beschriebenen Auslöser sein, also ab-
wechselnd zum Auslösen und Abschalten der optischen
und/oder akustischen Signale dienen. Insbesondere er-
folgt ein Abschalten der optischen und/oder akustischen
Signale erst durch Betätigung beider Abschalter, so dass
verhindert wird, dass die optischen und/oder akustischen
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Signale versehentlich ausgeschaltet werden oder ein-
fach von dem Angreifer ausgeschaltet werden können.
Bevorzugt sind die beiden Abschalter an voneinander
getrennten Positionen der Notsignalvorrichtung ange-
ordnet, vorzugsweise ein Abschalter am frontseitigen
Kopf und ein Abschalter am rückseitigen Kopf.
[0012] Der erste Abschalter kann insbesondere eine
durch Druck betätigbare Druckfläche sein, die insbeson-
dere mit der durch Druck betätigbaren Druckfläche des
ersten Auslösers identisch ist. Der zweite Abschalter ist
insbesondere durch Erkennung eines biometrischen
Identifikationsmerkmals betätigbar, vorzugsweise in
Form eines Fingerabdruckerkennungsfel des. Der zweite
Abschalter kann insbesondere auch durch Erkennung
der Stimme des Trägers betätigbar ausgebildet sein.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen,
dass die Fixiermittel eine Mulde mit einem Steg zur Fi-
xierung eines Adapters und/oder eines Fixierriemens
oder einer Fixieröse aufweisen. Durch Verbindung der
Notsignalvorrichtung mit dem Träger (Gegenstand oder
Person) wird die Sicherheit der Notsignalvorrichtung wei-
ter erhöht. Der Angreifer kann somit die Notsignalvor-
richtung nicht einfach vom Träger entfernen, ohne dass
die optischen und/oder akustischen Signale ausgelöst
werden. Insbesondere ist gemäß einer vorteilhaften Aus-
führungsform der Erfindung das Lösen des Fixiermittels
mit der Auslöseeinrichtung gekoppelt beziehungsweise
das Fixiermittel als Auslöseeinrichtung ausgebildet.
[0014] Die Fixiermittel können zusätzlich oder alterna-
tiv einen Clip-Adapter zur Verbindung mit einer Halterung
aufweisen. Somit ist die Notsignal vorrichtung vorzugs-
weise an einem Gürtel des Trägers oder dem Lenker
eines Fahrrads fixierbar. Bevorzugt wird der Clip-Adap-
ter, insbesondere ausschließlich, auf die Schallköpfe
aufgeclipst, indem diese korrespondierend mit den
Schall köpfen geformt sind und diese zumindest teilweise
umgreifen. Somit ist die Notsignalvorrichtung in einer
Notsituation eines Angriffs leicht greifbar und kann sofort
aktiviert werden, indem die am freiliegenden Gehäuse-
körper angeordnete Druckfläche betätigt wird.
[0015] Indem der erste und/oder zweite Schall kopf je-
weils einen Schalldruckpegel von mindestens 100 dB er-
zeugen können, ist das von der Notsignalvorrichtung
ausgegebene akustische Signal weithin hörbar, so dass
ein Angreifer allein durch Lautstärke eines akustischen
Signals vertrieben wird. Soweit zwei Schallköpfe an ge-
genüberliegenden Enden der Notsignalvorrichtung vor-
gesehen sind, strahlen diese das akustische Signal op-
timal in alle Richtungen ab.
[0016] Gemäß einer weiteren, vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Notsignalvorrichtung als
Mediaplayer zum Abspielen von Audiodateien geeignet.
Somit ist die Notsignalvorrichtung nicht nur in dem Fall
eines Angriffs nutzbar, sondern auch vielseitig einsetz-
bar.
[0017] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist die Notsignalvorrichtung mit einem GPS-
Modul zur Ortsbestimmung und/oder einem Mobilfunk-

modul zum Aufbauen einer Telekommunikationsverbin-
dung und/oder einem lokalen Funknetzmodul ausgestat-
tet. Durch eines oder mehrere der vorgenannten Merk-
male wird die Funktionalität der Notsignalvorrichtung
weiter erhöht, wobei insbesondere eine Kombination von
Mobilfunkmodul und GPS-Modul sinnvoll erscheint, um
im Notfall einen automatischen Notruf mit Ortsangabe
an eine vorher definierte Nummer, beispielsweise eine
nächstgelegene Polizeiinspektion, abzusetzen.
[0018] Gemäß einer weiteren, vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist das akustische Signal als Hilferuf
ausgebildet, um in der Umgebung anwesende Personen
herbeizurufen. In Kombination mit der Ausführungsform
mit GPS-Modul ist es erfindungsgemäß denkbar, den Hil-
feruf in der jeweiligen Landessprache auszugeben. Die
jeweiligen Hilferufe in der Landessprache können in ei-
nem internen Speicher abgelegt sein und/oder von einem
externen Server oder einem, insbesondere mittels loka-
lem Funknetz, verbundenen Gerät abgerufen werden.
[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen. Diese zeigen in:

Figur 1 eine Seitenansicht einer Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Notsignalvorrich-
tung in einer ersten Betriebsposition,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der Ausfüh-
rungsform gemäß Figur 1,

Figur 3 eine Seitenansicht der Ausführungsform ge-
mäß Figur 1 in einer zweiten Betriebspositi-
on,

Figur 4 eine perspektivische Ansicht zur Betriebspo-
sition gemäß Figur 3,

Figur 5 eine perspektivische Ansicht der Ausfüh-
rungsformen gemäß Figur 1 mit einer Fixie-
röse als Fixiermittel,

Figur 6 eine perspektivische Ansicht der Ausfüh-
rungsformen gemäß Figur 1 mit einem Fi-
xierrahmen als Fixiermittel,

Figur 7 eine Seitenansicht der Ausführungsform ge-
mäß Figur 1 mit einem Clip-Adapter,

Figur 8 eine gekippte Seitenansicht zur Ausfüh-
rungsform gemäß Figur 7,

Figur 9 eine perspektivische Ansicht zur Ausfüh-
rungsform gemäß Figur 7,

Figur 10 eine Seitenansicht der Ausführungsform ge-
mäß Figur 7 in einer gedrehten Position der
Notsignalvorrichtung,
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Figur 11 eine gekippte Ansicht der Ausführungsform
gemäß Figur 10,

Figur 12 eine perspektivische Ansicht der Ausfüh-
rungsform gemäß Figur 10.

[0020] In den Figuren sind Bauteile mit gleicher oder
ähnlicher Funktion mit den gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet.
[0021] In den Figuren 1 und 2 ist eine Notsignalvor-
richtung 1 in einer ersten Betriebsposition gezeigt, in der
keine optischen und akustischen Signale ausgegeben
werden. Die Figuren 3 und 4 zeigen dagegen eine zweite
Betriebsposition, in der die Notsignalvorrichtung opti-
sche und akustische Signale ausgibt.
[0022] Die Notsignalvorrichtung 1 weist eine Stabform
mit einem frontseitigen Kopf 2 und einem rückseitigen
Kopf 3 sowie einen zwischen dem frontseitigen Kopf 2
und dem rückseitigen Kopf 3 angeordneten Gehäuse-
körper 4 auf, die gemeinsam die Stabform ergeben. Al-
ternativ zur Stabform kann die Notsignalvorrichtung jede
andere, jedoch wenige bevorzugte Form aufweisen. Der
frontseitige Kopf 2 weist optische Signal geber mit am
Umfang angeordneten Leuchtdioden 5 und an der Stirn-
seite angeordneten Leuchtdioden 6 auf. Zusätzlich weist
der rückseitige Kopf 3 optische Signalgeber mit am Um-
fang angeordneten Leuchtdioden 7 und stirnseitig ange-
ordneten Leuchtdioden 8 auf.
[0023] Weiterhin weist der frontseitige Kopf 2 akusti-
sche Signalgeber mit stirnseitigen, insbesondere schlitz-
förmigen, Schallaustrittsöffnungen 9 auf. Entsprechend
weist der rückseitige Kopf 3 einen akustischen Signal-
geber mit, insbesondere schlitzförmigen, Schallaustritt-
söffnungen 10 auf.
[0024] Der Gehäusekörper 4 weist einen Auslöser in
Form einer durch Druck betätigbaren Druckfläche 11 auf.
Die Druckfläche 11 kann in mehrere, den Gehäusekörper
4 nahezu vollständig umschließende Druckflächenab-
schnitte unterteilt sein. Die Druckfläche kann gleichzeitig
zur besseren Greifbarkeit zumindest teilweise mit einer
gummierten Oberfläche ausgestattet sein.
[0025] Zum Auslösen der Ausgabe der optischen
und/oder akustischen Signale dient weiterhin zusätzlich
oder alternativ ein Zugmechanismus. Dieser wird insbe-
sondere durch Auseinanderziehen eines der beiden ge-
genüberliegenden frontseitigen und rückseitigen Köpfe
2, 3 beziehungsweise des frontseitigen Kopfes 2 und des
Gehäusekörpers 4 ausgelöst, wodurch die Notsignal
Vorrichtung 1 von der in den Figuren 1 und 2 gezeigten
Betriebsposition in die in den Figuren 3 und 4 gezeigte
Betriebsposition verbracht wird. Insbesondere weist die
Notsignalvorrichtung 1 zwei Rastpositionen auf, wobei
eine Rastvertiefung 12 in Figur 3 gezeigt ist, in welche
der frontseitige Kopf 2 mit einer korrespondierenden
Rastnase (nicht gezeigt) in der in Figur 1 gezeigten Be-
triebsposition einrastet.
[0026] In der durch die Bewegung des frontseitigen
Kopfes 2 entstehenden, insbesondere als Umfangsnut

13 ausgebildeten, Gehäuseöffnung sind vorzugsweise
zusätzliche optische und/oder akustische Signalgeber
oder Signal öffnungen angeordnet, die durch die zurück-
gesetzte Position besonders gut vor Beschädigungen
und/oder sonstigen Einflüssen geschützt sind.
[0027] In Figur 1 ist ein Drucktaster 15 gezeigt, der
insbesondere zur Aktivierung der Leuchtdiode 6 an der
Stirnseite des frontseitigen Kopfes 2 einsetzbar ist. Somit
kann die Notsignalvorrichtung 1 zusätzlich als Taschen-
lampe verwendet werden.
[0028] Weiterhin ist in den Figuren 1 und 2 eine Lade-
standsanzeige 16 vorgesehen, mit der der Landestand
eines, insbesondere im Gehäusekörper 4 angeordneten,
vorzugsweise aufladbaren, Energiespeichers angezeigt
wird.
[0029] Nach Auslösen der optischen und/oder akusti-
schen Signale durch den ersten Auslöser (Druckfläche
11) und den zweiten Auslöser (Gehäuseöffnung bezie-
hungsweise Umfangsnut 13 geöffnet) wird ein sehr lau-
tes akustisches Signal mit einem Schalldruckpegel von
mindestens 100 dB, insbesondere mindestens 110 dB,
vorzugweise mindestens 120 dB, noch bevorzugter min-
destens 130 dB, ausgegeben. Zusätzlich werden die
Leuchtdioden 5, 6, 7 und 8 sowie gegebenenfalls die
zusätzlichen Signalgeber 14 aktiviert. Alternativ kann
das akustische Signal von anfangs geringerer (insbeson-
dere einstellbarer) Lautstärke auf eine (insbesondere
einstellbare) Maximallautstärke verstärkt werden.
[0030] Die optischen und/oder akustischen Signale
können mit einer Abschalteinrichtung abgeschaltet wer-
den. Das Abschalten ist doppelt gesichert, indem einer-
seits die Gehäuseöffnung durch Schließen der Umfangs-
nut 13 verschlossen wird (erster Abschalter) oder die
Druckfläche 11 erneut mit Druck beaufschlagt wird (ers-
ter Abschalter) und/oder ein biometrisches Identifikati-
onsmerkmal als zweiter Abschalter identifiziert wird.
Hierzu ist am rückseitigen Kopf 3 ein Fingerabdrucksen-
sor 17 vorgesehen. Ein den Träger der Notsignalvorrich-
tung 1 identifizierender Fingerabdruck wird durch Aufle-
gen des entsprechenden Fingers auf dem Fingerab-
drucksensor 17 erkannt und erst nach Erkennen des Fin-
gerabdrucks werden die optischen und/oder akustischen
Signale deaktiviert.
[0031] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann die Deaktivierung zweistufig erfolgen, indem durch
Betätigen der Druckfläche 11 oder durch Schließen der
Umfangsnut 13 zunächst die optischen Signale abge-
schaltet oder in ihrer Lautstärke beziehungsweise
Leuchtstärke reduziert werden, wobei erst nach Betäti-
gen des zweiten Abschalters ein vollständiges Abschal-
ten erfolgt. Soweit der zweite Abschalter nicht innerhalb
einer bestimmten Zeit betätigt wird, wird die Lautstärke
und/oder Leuchtstärke der akustischen und optischen Si-
gnale insbesondere wieder erhöht.
[0032] Weiterhin weist der rückseitige Kopf 3 insbe-
sondere gegenüberliegend zum Fingerabdrucksensor
17, eine Mulde 18 mit einem Steg 19 auf, die beide als
Fixiermittel zur Fixierung eines in den Figuren 5 und 6
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gezeigten Adapters 20 dienen. Der Adapter 20 weist eine
um den Steg 19 führbare Schlaufe 21 sowie einen
Steckadapter 22 auf, in welchen ein korrespondierender
Stecker 23 steckbar ist. Der Stecker 23 ist in der in Figur
5 gezeigten Ausführungsform mit einer Fixieröse 24 ver-
sehen, während der Stecker 23 gemäß Ausführungsform
in Figur 6 mit einem Fixierriemen 25 versehen ist.
[0033] Alternativ oder zusätzlich zu den oben be-
schriebenen Fixiermitteln weist die in den Figuren 7 bis
12 gezeigte Ausführungsform zusätzlich einen, insbe-
sondere ausschließlich die Schall köpfe (beziehungswei-
se den frontseitigen Kopf 2 und den rückseitigen Kopf 3)
zumindest teilweise mittels Clips 27 umgreifenden, Clip-
Adapter 26 auf.
[0034] Der Clip-Adapter 26 ist drehbar mit einer Hal-
terung 28 verbunden, so dass eine optimale Position zum
schnellen Aktivieren der optischen und/oder akustischen
Signale erfolgen kann.

Bezugszeichen

[0035]

1 Notsignalvorrichtung
2 frontseitiger Kopf
3 rückseitiger Kopf
4 Gehäusekörper
5, 6, 7, 8 Leuchtdioden (optische Signalgeber)
9, 10 Schallaustrittsöffnungen
11 Druckfläche (Auslöser)
12 Rastvertiefung
13 Umfangsnut
14 zusätzliche Signalgeber
15 Drucktaster
16 Ladestandsanzeige
17 Fingerabdrucksensor
18 Mulde
19 Steg
20 Adapter
21 Schlaufe
22 Steckadapter
23 Stecker
24 Fixieröse
25 Fixierriemen
26 Clip-Adapter
27 Clips
28 Halterung

Patentansprüche

1. Notsignalvorrichtung (1) zum Ausgeben eines opti-
schen Signals und/oder akustischen Signals mit:

- mindestens einem, vorzugsweise zwei, opti-
schen Signalgeber(n) (5, 6, 7, 8) und/oder min-
destens einem, vorzugsweise zwei, akusti-
schen Signal geber(n),

- Fixiermitteln zum Fixieren der Notsignalvor-
richtung (1) an einem Träger,
- ei ner Auslöseeinrichtung zum Auslösen der
Ausgabe des opti sehen Signals und/oder akus-
tischen Signals,
- einer Abschalteinrichtung zum Abschalten der
Ausgabe des optischen Signals und/oder akus-
tischen Signals.

2. Notsignalvorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die
Notsignalvorrichtung (1) eine Stabform mit einem,
insbesondere einen ersten Schallkopf und/oder ein
erstes Leuchtmittel aufweisenden, frontseitigen
Kopf (2) und einem, insbesondere einen zweiten
Schallkopf und/oder ein zweites Leuchtmittel aufwei-
senden, rückseitigen Kopf (3) sowie einem zwischen
dem frontseitigem Kopf (2) und dem rückseitigen
Kopf (3) angeordneten, insbesondere einen, vor-
zugsweise aufladbaren, Energiespeicher aufwei-
senden, Gehäusekörper (4) aufweist.

3. Notsignalvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Auslöseeinrichtung
einen ersten, insbesondere durch Druck auf eine
Druckfläche betätigten, Auslöser und/oder einen
zweiten, insbesondere durch Zug an dem Fixiermit-
tel betätigten, Auslöser aufweist.

4. Notsignalvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Abschalteinrichtung
einen ersten, insbesondere durch Druck auf eine
Druckfläche betätigten, Abschalter und/oder einen
zweiten, insbesondere durch Erkennung eines bio-
metrischen Identifikationsmerkmals betätigten, Ab-
schalter aufweist.

5. Notsignalvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Fixiermittel eine Mul-
de mit einem, insbesondere bündig mit der Außen-
kontur der Notsignalvorrichtung (1) ausgebildeten,
Steg zur Fixierung eines Adapters (20) und/oder ei-
nes Fixierriemens (25) oder einer Fixieröse (24) auf-
weisen.

6. Notsignalvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Fixiermittel einen, ins-
besondere ausschließlich den frontseitigen Kopf (2)
und den rückseitigen Kopf (3) mittels Clips (27) zu-
mindest teilweise umgreifenden, Clip-Adapter (26)
zur, insbesondere drehbaren, Verbindung mit einer
Halterung (28) aufweisen.

7. Notsignalvorrichtung (1) nach Anspruch 2, wobei der
erste und/oder zweite Schallkopf jeweils einen
Schalldruckpegel von mindestens 100 dB, insbeson-
dere mindestens 110 dB, vorzugsweise mindestens
120 dB, noch bevorzugter mindestens 130 dB, er-
zeugend ausgebildet ist/sind.
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8. Notsignalvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Notsignalvorrichtung
(1) als Mediaplayer zum Abspielen von Audiodateien
geeignet ist.

9. Notsignalvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Notsignalvorrichtung
(1) ein GPS-Modul zur Ortsbestimmung und/oder
ein Mobilfunkmodul zum Aufbauen einer Telekom-
munikationsverbindung und/oder ein lokales Funk-
netzmodul, insbesondere zum Aufbauen einer
WLAN-, Bluetooth- oder NFC-Verbindung, aufweist.

10. Notsignalvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das akustische Signal als
Hilferuf ausgebildet ist.
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